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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 643. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

Teil A

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. Juli 2023

1. Aufnahme einer Leistung nach der Gebührenordnungsposition 01615 in
den Abschnitt 1.6 EBM

01615 Feststellung der medizinischen Notwendigkeit
einer Mitaufnahme einer Begleitperson im
Vorfeld einer nicht geplanten
Krankenhausbehandlung und formlose
Bescheinigung gemäß § 3 Abs. 2 der
Krankenhausbegleitungs-Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschusses,
einmal im Krankheitsfall  30 Punkte

2. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01615 in die erste Anmerkung
zur Gebührenordnungsposition 13294 im Abschnitt 13.3.1 EBM

3. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01615 in die erste Anmerkung
zur Gebührenordnungsposition 13344 im Abschnitt 13.3.2 EBM

4. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01615 in die erste Anmerkung
zur Gebührenordnungsposition 13394 im Abschnitt 13.3.3 EBM

5. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01615 in die erste Anmerkung
zur Gebührenordnungsposition 13494 im Abschnitt 13.3.4 EBM

6. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01615 in die erste Anmerkung
zur Gebührenordnungsposition 13543 im Abschnitt 13.3.5 EBM

7. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01615 in die erste Anmerkung
zur Gebührenordnungsposition 13594 im Abschnitt 13.3.6 EBM
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8. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01615 in die erste Anmerkung
zur Gebührenordnungsposition 13644 im Abschnitt 13.3.7 EBM

9. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01615 in die erste Anmerkung
zur Gebührenordnungsposition 13694 im Abschnitt 13.3.8 EBM

10. Änderung der Kostenpauschale 40142 im Abschnitt 40.5 EBM

40142 Kostenpauschale für Leistungen entsprechend
der Gebührenordnungspositionen 01615,
01620, 01621 oder 01622, bei Abfassung in
freier Form, wenn vereinbarte Vordrucke nicht
verwendet werden können,
je Seite 1,50 €
Die Kostenpauschale 40142 ist im
Zusammenhang mit der
Gebührenordnungsposition 01615
insgesamt nur für eine Seite
berechnungsfähig.

11. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 01615 in die Präambeln 3.1
Nr. 3, 4.1 Nr. 5, 5.1 Nr. 3, 6.1 Nr. 2, 7.1 Nr. 4, 8.1 Nr. 4, 9.1 Nr. 2, 10.1 Nr. 3,
13.1 Nr. 6, 14.1 Nr. 2, 15.1 Nr. 2, 16.1 Nr. 3, 18.1 Nr. 2, 20.1 Nr. 2, 21.1 Nr. 3,
22.1 Nr. 2, 23.1 Nr. 2 und Nr. 6, 26.1 Nr. 2, 27.1 Nr. 4, 31.2.1 Nr. 8, 31.6.1
Nr. 1 und 36.2.1 Nr. 4

12. Aufnahme einer Gebührenordnungsposition in den Anhang 3 zum EBM

GOP Kurzlegende Kalkulationszeit
in

Minuten

Prüfzeit
in

Minuten

Eignung der
Prüfzeit

01615 Feststellung und Bescheinigung
gemäß
Krankenhausbegleitungs-
Richtlinie

KA ./. Keine Eignung
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Teil B

zu Empfehlungen gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V bzw.
§ 87a Abs. 5 Satz 7 SGB V i. V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3

SGB V im Zusammenhang mit der Aufnahme von Leistungen
nach der Gebührenordnungsposition 01615 in den

Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM)

mit Wirkung zum 1. Juli 2023

Der Bewertungsausschuss gibt im Zusammenhang mit der Aufnahme der Leistungen
nach der Gebührenordnungsposition 01615 in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab
(EBM) zum 1. Juli 2023 folgende Empfehlung gemäß § 87a Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 SGB V
bzw. § 87a Abs. 5 Satz 7 SGB V i. V. m. § 87a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB V ab:

1. Die Vergütung der Leistungen nach der Gebührenordnungsposition 01615 erfolgt
außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungen.

2. Die Überführung der Gebührenordnungsposition 01615 in die morbiditätsbedingte
Gesamtvergütung erfolgt gemäß Nr. 5 des Beschlusses des
Bewertungsausschusses in seiner 323. Sitzung am 25. März 2014, oder
entsprechender Folgebeschlüsse, zu einem Verfahren zur Aufnahme von neuen
Leistungen in den EBM.


